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Kleine Anfrage 790 
 
des Abgeordneten Andreas Keith   AfD 
 
 
 
Kleine Anfrage an die Landesregierung bezüglich der Abführungen der Westdeutschen 
Lotterie GmbH & Co. OHG an das Land und dessen Verwendung 
 
 
Im Jahr 2016 hat die Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG rund 656 Mio. Euro an das 
Land Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung zahlreicher Projekte und Aufgaben aus den 
Bereichen Sport, Kultur, Wohlfahrt sowie Natur- und Denkmalschutz überwiesen.  
Jahr für Jahr erwirtschaftet Westlotto hohe Millionenbeträge für den Landeshaushalt 
Nordrhein-Westfalen, die von dort wiederum an gemeinnützige Institutionen verteilt werden. 
Diese Gelder setzen sich zusammen aus der Lotteriesteuer und den Konzessionsabgaben, 
die wiederum in zweckgebundene und nicht zweckgebundene Abgaben aufgeteilt sind. 
 
 
Aus diesem Grund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Wie hoch ist die Abführung der Westdeutschen Lotterie GmbH & Co. OHG für das Jahr 

2017 an das Land Nordrhein-Westfalen? 
 
2. Wie hoch waren die Abführungen für die Jahre 2013, 2014 und 2015 an das Land 

Nordrhein-Westfalen? 
 

3. Wie hoch war der Anteil von den Abführungen für den Bereich Sport in den Jahren 2013 
bis 2017 im Vergleich? 

 
4. Welche Sportinstitutionen haben wie viel Geld in den Jahren 2013 bis 2017 von dem 

Land Nordrhein-Westfalen erhalten? 
 
5. Wie wurden die Landesgelder jeweils für den Sport in den Jahren 2013 bis 2017 

eingesetzt? 
 
 
 
Andreas Keith  


